
 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 30.11.2015 

 Der Bürgermeister 
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. IX/303 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Ver- und Entsorgungsausschuss 10.12.2015 

Rat 17.12.2015 

 
 

 

Betreff: Überwachungspflicht für Kleinkläranlagen 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übernahme der Aufgaben 

der gemeindlichen Überwachungspflicht durch den Kreis 

Coesfeld 
 

 

FD/Az.: IV/692/721 
 

 

Produkt: 56/11.003 Abwasserbeseitigung 
 

 

 

Bezug:  
 

 

Finanzierung 

Höhe der Aufwendung/Auszahlung: keine 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:  

Über-/ außerplanmäßige Aufwendung/ 
Auszahlung in Höhe von:  

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:  
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Dem Abschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übernahme der Aufgaben der 
gemeindlichen Überwachungspflicht der Kleinkläranlagen (s. § 53 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 6 
LWG) durch den Kreis Coesfeld wird entsprechend des als Anlage zur SV IX/303 beige-
fügten Entwurfes zugestimmt. 
 
 

 

Sachverhalt: 
 
Nach den Vorgaben des Landeswassergesetzes NRW (LWG NRW) gibt es im Bereich 
der vor Ort-Überwachung von Kleinkläranlagen eine gespaltene Zuständigkeit: 
 

1. Die Gemeinde ist zuständig für die Überwachung von Kleinkläranlagen nach § 53 
Abs. 1 Satz 2 Ziffer 6 LWG. Die Gemeinde hat danach zu überwachen, ob die 
Kleinkläranlagen nach den einschlägigen Regeln der Technik gebaut, betrieben 
und unterhalten werden (Anlagenüberwachung). Stellt die Gemeinde fest, dass 
Kleinkläranlagen technisch nicht einwandfrei betrieben werden, unterrichtet sie die 
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Untere Wasserbehörde des Kreises, die dann die gegebenenfalls erforderlichen 
Sanierungsverfügungen erlässt (§ 138 LWG). 

 
2. Der Kreis als Untere Wasserbehörde ist hingegen zuständig für die Überwachung 

von Einleitungen aus Kleinkläranlagen in Gewässer (Einleiterüberwachung, § 116 
Abs. 1 Nr. 7 LWG). Die Untere Wasserbehörde ist originär zuständig für die Ertei-
lung der wasserrechtlichen Erlaubnisse / Sanierungserlaubnisse für die Einleitung 
der in den Kleinkläranlagen gereinigten häuslichen Abwässer in ein Gewässer so-
wie für die Genehmigung von Kleinkläranlagen, die nicht bauaufsichtlich zugelas-
sen sind (Pflanzenkläranlagen und Abwasserteiche) und daher einer Einzelge-
nehmigung bedürfen. 
 

Diese gespaltene Zuständigkeit der vor Ort-Überwachung ist für den Betroffenen nur 
schwer voneinander zu unterscheiden, da der jeweilige Prüfer sich einerseits auf sein 
Aufgabenfeld beschränken muss, andererseits aber offensichtliche Mängel, die außerhalb 
seines Zuständigkeitsbereiches liegen, dennoch gegenüber dem Grundstückseigentümer 
und der jeweils anderen Behörde aufzeigen soll. Es ist darüber hinaus schwer verständ-
lich, dass ein Entwässerungssystem von zwei unterschiedlichen Behörden geprüft wird 
und grundsätzlich dafür auch die jeweiligen Gebühren zu zahlen sind. 
 
Ziel dieser Vereinbarung ist es, die Zuständigkeiten für die Anlagen- und Einleiterüberwa-

chung von Kleinkläranlagen im Kreis Coesfeld einer Behörde zu übertragen und damit 
eine effektivere Aufgabenwahrnehmung zu erreichen; der Anlagenbetreiber und Gewäs-

serbenutzer hat künftig nur noch einen Ansprechpartner für die Überwachungsaufgaben. 
 
Die privaten Betreiberverpflichtungen zu einer regelmäßigen Wartung der Anlage durch 
ein zugelassenes Fachunternehmen bleiben von dieser Neuregelung unberührt und wie 
bisher bestehen. Auch die bestehende Regelung der Klärschlammabfuhr ändert sich 
nicht. 
 
Seitens des Kreises Coesfeld wurden für die Aufgabenerfüllung entsprechende personel-
le Ressourcen bereitgestellt. Eine Refinanzierung des Aufwandes ergibt sich aus den 
Gebühreneinnahmen nach dem „Allgemeinen Gebührentarif zur Allgemeinen Verwal-
tungsgebührenordnung“ des Landes Nordrhein-Westfalen, Tarifstellen 28.1.5.14 und 
28.1.9.1. 
 
Seitens des Kreises wird eine jährliche Überwachung von ca. 600 – 700 Kleinkläranlagen 
angestrebt. Hieraus ergibt sich ein Überwachungsturnus von ca. 7-8 Jahren pro Klein-
kläranlage, der auch den gesetzlichen Anforderungen entspricht. 
 
Bisher hat sich die Gemeinde bei den Kläranlagenüberwachungen – wie vielfach in ande-
ren Gemeinden auch – bei Einsätzen auf Verdachts- und Beschwerdefälle beschränkt. 
Diese Praxis konnte vor dem Hintergrund vertreten werden, dass in den Jahren 1996 bis 
2007 im Rahmen eines Förderprogramms die meisten Kleinkläranlagen erneuert wurden. 
Damit waren die Anlagen zunächst einmal in einem technisch guten Zustand. 
Um jedoch den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen, ist zukünftig eine geregelte 
Überwachung der Kleinkläranlagen sicherzustellen, was für die Gemeinde einen erhöhten 
Verwaltungs- und Personalaufwand bedeutet. Es wird daher vorgeschlagen, die Überwa-
chungspflicht dem Kreis Coesfeld zu übertragen. 
 
Hierfür ist der Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erforderlich. Sie ist als 

Anlage beigefügt und mit der Bezirksregierung Münster abgestimmt.  
Da seitens der Gemeinde Rosendahl gegenüber dem Kreis Coesfeld bereits im Vorfeld 
signalisiert wurde, eine entsprechende Vereinbarung abzuschließen, haben bereits der 
Umweltausschuss des Kreises Coesfeld am 26.02.2015, der Kreisausschuss am 
18.03.2015 und der Kreistag am 25.03.2015 – vorbehaltlich der Zustimmung der Ge-
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meinde Rosendahl – der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übernahme der Überwa-
chungspflicht auf den Kreis Coesfeld als Untere Wasserbehörde zugestimmt. 
 
Die übrigen Kommunen des Kreises Coesfeld haben bereits mit Vertragsabschluss vom 
14.01.2014 die Überwachungspflicht auf den Kreis Coesfeld übertragen 
 
 
Im Auftrage: 
 
 
 

Musholt 
Produktverantwortliche 

Im Auftrage: 
 
 
 

Roters 
Fachbereichsleiterin 

Kenntnis genommen: 
 
 
 

Gottheil 
Bürgermeister 

 
 
 
 

Anlage(n): 

 
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Überwachung von Kleinkläranlagen  
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